
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Für alle unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVL); entgegenstehende oder von 
unseren Verkauf abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AVL 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AVL 
abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen. 
(2) Die vorliegenden AVL gelten für Kunden, die Verbraucher im Sinne des  
§ 13 BGB oder Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, es sei denn, in der jeweiligen 
Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder 
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine 
rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von 
14 Tagen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware 
annehmen können. Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sind Teillieferungen zulässig, 
soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese erkenn-
bar nicht zumutbar sind. 
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, ist die gesetzliche Mehrwert-
steuer im Preis enthalten.  
(2) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, gelten unsere Preise ab Werk 
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe, 
sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist. Kosten der Verpackung werden gesondert in 
Rechnung gestellt.   
(3) Die Gesamtvergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und Zugang 
der Rechnung ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Erfül-
lungsort für die Kaufpreiszahlung ist unser Sitz. Es gelten die gesetzlichen Regelungen 
betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges. 
(4) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z. B. durch Antrag auf  
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und  gegebenenfalls nach Frist-
setzung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).
 
§ 4 Leistungszeit 
(1) Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung 
gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, 
und zwar für die Dauer der Verzögerung.  
(2) Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere 
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. Der Beginn 
der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 
(3) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
 
§ 5 Mängelhaftung 
(1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen man-
gelfreien Sache berechtigt. 
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rück-
tritt oder Minderung zu verlangen. 
(3) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und liegt für beide Vertrags-
parteien ein Handelskauf vor, setzen Mängelansprüche des Kunden zusätzlich voraus, 
dass der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB findet für ihn § 377 HGB keine Anwendung. 
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließ-
lich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzlich

Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(6) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausge-
schlossen. 
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk 
verwendet wird und den Mangel verursacht hat. 
(10) Die gesetzliche Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 445a, 
445b, 478  BGB bleibt unberührt.
 
§ 6 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz, als in § 5 vorgesehen, ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs 
auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
 
§ 7 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB  behalten wir uns das Eigentum 
an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor.  
(2) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB  behalten wir uns das Eigentum 
an der Kaufsache bis zum Eingang aller bereits im Zeitpunkt dieses Vertragsabschlus-
ses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträ-
gen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache 
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache 
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-
kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetra-
ges (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung die-
ser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall. 
(4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.
 
§ 8 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Sofern der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, ist unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzge-
richt zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Geltung des UN-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen. 
(3) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB und ergibt sich aus einer Auf-
tragsbestätigung nichts anderes, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
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